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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Kinder,  
angesichts der damals niedrigen Inzidenzwerte hatten wir bis vor wenigen Wochen gehofft, dass  
es in diesem Jahr wieder möglich sein wird, unsere traditionellen Veranstaltungen im 1. Halbjahr 
durchführen zu können.
 
Leider hat sich die Entwicklung in dramatischer Weise wieder umgekehrt und so müssen wir 
schweren Herzens folgende Veranstaltungen absagen:

Tag des Baumes am 23. April 2021
Seniorenfeier am 25. April 2021
Dorffest am 19./20. Juni 2021

Kinderfest am 3. Juli 2021

Vor allem die erneute Absage des Kinderfestes ist uns nicht leichtgefallen. Die Corona-Verordnung 
des Kultusministeriums verbietet jedoch derartige Veranstaltungen bis zum 31. Juli 2021. Gemein-
sam mit dem Kindergarten, der Schule und euren Eltern werden wir überlegen, wie wir euch, liebe 
Kinder, vielleicht im 2. Halbjahr eine Freude machen können. Ich bin überzeugt, dass uns da etwas 
einfallen wird. 

Am kommenden Sonntag, 25. April 2021 hätte eigentlich unsere Seniorenfeier stattfinden sollen. 
Auch sie muss zum zweiten Mal entfallen. Allerdings wollen wir die weitere Entwicklung in diesem 
Jahr abwarten, um die Feier evtl. im späten Herbst nachholen zu können. 

Ebenfalls erneut ausfallen muss das Dorffest, eine wichtige Einnahmequelle für unsere Vereine und 
ein wichtiges Ereignis für Begegnungen in unserer Dorfgemeinschaft. Aber es ist nicht zu erwarten, 
dass bis in 8 Wochen wieder Veranstaltungen mit 500 Besuchern und mehr erlaubt sind. 

Verlieren wir nicht den Mut, schauen wir mit Optimismus nach vorne und freuen wir uns umso mehr 
auf diese Veranstaltungen im kommenden Jahr!

Herzliche Grüße
Ihr

Jürgen Mailänder
Bürgermeister



Bereitschaftsdienste

Terminkalender

Rufnummer für den 
Allgemeinärztlichen Notfalldienst: 116117
Heidenheim (Allgemeiner Notfalldienst)
Notfallpraxis Heidenheim – Kliniken Landkreis Heidenheim
Schloßhaustr. 100, 89522 Heidenheim

Mo., Di., Do. 19:00 – 22:00 Uhr / Mi. 15:00 – 22:00 Uhr /
Fr. 17:00 – 22:00 Uhr / Sa., So. u. Feiertage 8:00 – 22:00 Uhr
Ab 22:00 Uhr gibt es eine Bandansage.

Apotheken Notdienst
Donnerstag, 22. April 2021 
Brenz-Apotheke, Voithstraße 1, Königsbronn 
Lonetal-Apotheke, Große Gasse 23, Niederstotzingen 

Freitag, 23. April 2021 
VIVIT-Apotheke, Bergstraße 2, Heidenheim 

Samstag, 24. April 2021 
Apotheke Nattheim, Fleinheimer Straße 1, Nattheim 
Lärchen-Apotheke, Wilhelmstr. 6, Gerstetten 

Sonntag, 25. April 2021 
Heckental-Apotheke, Rückertstr. 23, Heidenheim 

Montag, 26. April 2021 
Brücken-Apotheke, Ulmer Str. 55, Giengen 
Albuch-Apotheke, Hauptstr. 72, Steinheim 

Dienstag, 27. April 2021 
Schloss-Apotheke, Grünewaldplatz 3, Heidenheim (Mittelrain) 

Mittwoch, 28. April 2021 
Rathaus-Apotheke, Am Rathaus 11, HDH-Schnaitheim 

Donnerstag, 29. April 2021 
Brenz-Apotheke, Lange Str. 9, Herbrechtingen 
Marien-Apotheke, Hauptstr. 30, Neresheim 

Kinder- und Jugendärzte
Sommerpause von April bis September

Augenärztlicher Notdienst
Für den ärztlichen Bereitschaftsdienst  
Notfallrufnummer 	 Tel. 116117

Zahnärztlicher Notdienst
Auskunft erteilt die kassenärztliche Vereinigung  
in Stuttgart unter der Rufnummer 	 Tel. 0711 7877777

Tierärztlicher Notdienst
Für Notfälle wenden Sie sich an Ihren Haustierarzt. 
Kliniken und Großtierpraxen sind durchgehend dienstbereit.

Dienst der Ökumenischen Sozialstation
Unteres Brenztal gGmbH 
Sonn- und Feiertage 	 Tel. 07325 919094

Sonstige Notdienste
Strom- und Gasversorgung	 Tel. 0731 60000 
Wasserversorgung	 Tel. 07322 962121 
Abwasserentsorgung	 Tel. 0170 8904929
Telefonseelsorge	 Tel. 0800 1110111
Anonyme Alkoholiker: Treffen: Montag, 19:30 Uhr  
im Ev. Kindergarten, Hainbuchenweg 9, 89537 Giengen 
Kontakt-Telefon: Sieglinde	 Tel. 07328 4992
Johanniterhaus Hermaringen	 Tel. 07322 14930

Was bringt die Woche:
Donnerstag, 29. April 2021
18:00 Uhr	 Gemeinderatssitzung 
		  Gemeinde, Güssenhalle, Güssenstraße 18

Abfallkalender:
 
Restmüll
Hermaringen: Freitag, 23. April 2021 (KW 16) 
Allewind: Donnerstag, 29. April 2021 (KW 17)
 
Bio-Mülltonne
Hermaringen: Freitag, 23. April 2021 (KW 16)
 
Gelber Sack
Hermaringen: Montag, 26. April 2021 (KW 17)

Gartenabfälle
Hermaringen: Montag, 26. April 2021 (KW 17)

Öffnungszeiten vom Rathaus (Tel. 07322 9547-0) und KOMM-IN-CENTER (Tel. 07322 9547-21 · Fax 07322 9547-40)

Montag – Freitag	 8:30 Uhr – 12:00 Uhr	 KOMM-IN-CENTER zusätzlich: Freitag	      14:00 – 16:30 Uhr 
Montag u. Donnerstag	 14:00 Uhr – 16:30 Uhr	                                                    Samstag     8:30 – 12:00 Uhr 
Mittwoch	 14:00 Uhr – 18:00 Uhr
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Altpapiersammlung
Der Kreisabfallwirtschaftsbetrieb teilt mit, dass ab 
sofort keine Sammlungen von Altpapier unter 
Mitwirkung von Vereinen durchgeführt werden dürfen.
Davon betroffen sind auch Bringsammlungen von Altpapier.
Der Kreisabfallwirtschaftsbetrieb wird deshalb, soweit mög-
lich, als Alternative für die jetzigen Straßensammlungen, ge-
werbliche Dienstleister einsetzen, um das Altpapier einzu-
sammeln.
Straßensammlungen können im April allerdings ausschließ-
lich in den Hauptorten der Städte und Gemeinden durchge-
führt werden.
Die vorgesehenen Straßensammlungen finden im April durch 
gewerbliche Dienstleister statt, wobei am Dienstag, 27. April 
2021 die Sammlung in Hermaringen ohne Teilorte stattfindet.

HINWEIS – bitte beachten: Die Bereitstellung von Altpapier 
muss gebündelt oder in Kartonagen verpackt am Straßen-
rand bis spätestens 6:00 Uhr am Abfuhrtag erfolgen.
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Lebensgarten „Grüne Aue“ – ein zukunftsweisendes Gesundheitsprojekt in Hermaringens  
neuer Mitte – Vorstellung von Konzept und modifizierter Verkehrsplanung
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
13 Jahre lang haben wir nichts unversucht gelassen, um wieder einen Hausarzt für unsere Gemeinde zu gewinnen. 
Mehrere Absagen machten deutlich, dass die Zeiten einer Hausarztpraxis vorbei sind, in der ein Hausarzt als „Einzel-
kämpfer“ versucht, in einem Gesundheitssystem, in dem der Patient immer weniger im Mittelpunkt steht und der  
Kosten- und Zeitdruck immer mehr zunimmt, den Bedürfnissen seiner Patienten gerecht zu werden.

Man kann es durchaus als Glücksfall für unsere Gemeinde bezeichnen, dass wir im vergangenen Sommer der Ärzte- 
und Therapeutengruppe um Dr. med. Sebastian Göbel und seiner Frau Dr. med. Anne-Gritli Göbel-Wirth begegnet 
sind.

Die Vision dieser Ärzte- und Therapeutengruppe, einen Gesundheitsort zu schaffen, in dem ganzheitliche Medizin 
praktiziert wird, die den Menschen und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt, egal ob Kassen- oder Privatpati-
ent, eröffnet für Hermaringen die einmalige Chance, unsere Gesundheitsversorgung vor Ort allumfassend für Jahr-
zehnte sicherzustellen. Das Konzept der Gruppe entspricht in höchstem Maße den Vorstellungen der Ärztinnen und 
Ärzte der jungen Generation.

Von Anfang an war es der dringende Wunsch der Ärzte und Therapeuten, mit Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger, in einen persönlichen Austausch zu kommen, um auch Ihre Bedürfnisse zu erfahren. Hierzu waren zunächst Info-
veranstaltungen im November 2020 und dann wieder im Februar/März 2021 vorgesehen. Leider hat Corona all dies 
verhindert.

Nachdem noch nicht abzusehen ist, wann wieder Infoveranstaltungen mit einer größeren Zahl von Besuchern möglich 
sein werden, wollen wir nicht länger zuwarten, Sie umfassend über das Projekt und seine Zielsetzungen zu informieren. 

Wir haben uns deshalb dazu entschlossen, Informationen zum Projekt und zu den Ärzten und Therapeuten zunächst in 
einem Video zusammenzustellen, welches Sie auf unserer Homepage einsehen können. Sobald das Video online 
gestellt wird, werden wir Sie im Güssenblättle darüber informieren.

In der Hoffnung, dass evtl. im Juni/Juli wieder Veranstaltungen mit einer größeren Zahl an Besuchern erlaubt sind, 
bereiten wir eine öffentliche Infoveranstaltung (evtl. auch im Freien) vor. 

Bis dahin werden wir Sie regelmäßig mit entsprechenden Beiträgen im Güssenblättle informieren, um Ihnen Einblicke 
in dieses besondere und einmalige Projekt zu geben.  

Nachdem anstelle der ursprünglich geplanten Seniorenbungalows im Bereich des ehemaligen Backsteinschuppens 
die Gruppe von Ärzten und Therapeuten mit Unterstützung der Gemeinde einen ganzheitlichen Gesundheits- und 
Begegnungsort etablieren möchte, was wir sehr begrüßen und unterstützenswert finden, muss die Verkehrsplanung 
angepasst werden.

In der nächsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag, 29.04.2021 wird im Anschluss an die 
Vorstellung der Ärztegruppe und ihren Zielen die geänderte Verkehrsplanung vorgestellt.

Im Anschluss daran wird die Planung auf unserer Homepage einsehbar sein. Gerne können Sie auch im Rahmen 
eines vereinbarten Termins im Rathaus die Planung einsehen.

Ihre Anregungen können Sie uns entweder per Mail, per Brief oder in einem persönlichen Gespräch zukommen 
lassen.

Nachdem coronabedingt nur eine begrenzte Zahl an Zuhörern zur Gemeinderatssitzung zugelassen ist, bitten wir  
Sie, falls Sie an der Sitzung teilnehmen möchten, sich vorab im Sekretariat bei Frau Mayer (Tel. 954712 oder  
E-Mail: sekretariat@hermaringen.de) anzumelden. 

Wir bitten um Verständnis, dass unangemeldete Zuhörer nur dann zur Sitzung zugelassen werden, falls noch 
Plätze frei sind.

Herzliche Grüße
Ihr

Jürgen Mailänder
Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung
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Weitere zu beachtende Maßnahmen finden Sie in der Corona-
Verordnung des Landes-Baden-Württemberg, gültig ab Montag, 
19. April 2021, unter https://www.baden-
wuerttemberg.de/de/bibliothek/corona-faq-sammlung/aktuelle-
corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/.

Kontaktbeschränkungen
Bei Veranstaltungen von Religions-, Glaubens- oder 
Weltanschauungsgemeinschaften in geschlossenen 
Räumlichkeiten müssen 10 qm pro Person vorgesehen werden.

Bei Veranstaltungen in Todesfällen, die im Freien stattfinden, 
sind maximal 50 Teilnehmende zulässig.

Betreuung
Für pädagogisches Personal und Zusatzkräfte in Horten, 
Kindertagesstätten und Schulkindergärten sowie Eltern und sonstige 
Personen, die die Kinder zu der Einrichtung bringen oder sie von 
dort abholen, besteht in den Einrichtungen (und dem dazugehörigen 
Außengelände) sowie im Umkreis von 50 Metern eine Pflicht zum 
Tragen medizinischer Masken. Keine Maskenpflicht besteht z. B. 
für die betreuten Kinder sowie Personen, die nach der CoronaVO 
befreit sind, und beim Konsum von Lebensmitteln. 

Körpernahe Dienstleistungen
Alle Dienstleistenden körpernaher Dienstleistungen haben zweimal 
wöchentlich einen negativen PCR-Test oder negativen Antigen-
Schnelltest nachzuweisen. Hinweis: Kundinnen und Kunden von 
Friseurbetrieben und Barbershops müssen entweder einen 
tagesaktuellen (statt wie bisher einen max. 24 Stunden 
zurückliegenden) negativen COVID-19-Schnelltest, eine 
Impfdokumentation oder den Nachweis einer bestätigten Infektion, 
die höchsten sechs Monate zurückliegt, vorlegen.

Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus (Stand: 21. April 2021)
Weitergehende Maßnahmen des Gesundheitsamtes für den gesamten Landkreis Heidenheim

Weitere zu beachtende Maßnahmen finden Sie in der Corona-
Verordnung des Landes-Baden-Württemberg, gültig ab Montag, 
19. April 2021, unter https://www.baden-
wuerttemberg.de/de/bibliothek/corona-faq-sammlung/aktuelle-
corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/.

Kontaktbeschränkungen
Bei Veranstaltungen von Religions-, Glaubens- oder 
Weltanschauungsgemeinschaften in geschlossenen 
Räumlichkeiten müssen 10 qm pro Person vorgesehen werden.

Bei Veranstaltungen in Todesfällen, die im Freien stattfinden, 
sind maximal 50 Teilnehmende zulässig.

Betreuung
Für pädagogisches Personal und Zusatzkräfte in Horten, 
Kindertagesstätten und Schulkindergärten sowie Eltern und sonstige 
Personen, die die Kinder zu der Einrichtung bringen oder sie von 
dort abholen, besteht in den Einrichtungen (und dem dazugehörigen 
Außengelände) sowie im Umkreis von 50 Metern eine Pflicht zum 
Tragen medizinischer Masken. Keine Maskenpflicht besteht z. B. 
für die betreuten Kinder sowie Personen, die nach der CoronaVO 
befreit sind, und beim Konsum von Lebensmitteln. 

Körpernahe Dienstleistungen
Alle Dienstleistenden körpernaher Dienstleistungen haben zweimal 
wöchentlich einen negativen PCR-Test oder negativen Antigen-
Schnelltest nachzuweisen. Hinweis: Kundinnen und Kunden von 
Friseurbetrieben und Barbershops müssen entweder einen 
tagesaktuellen (statt wie bisher einen max. 24 Stunden 
zurückliegenden) negativen COVID-19-Schnelltest, eine 
Impfdokumentation oder den Nachweis einer bestätigten Infektion, 
die höchsten sechs Monate zurückliegt, vorlegen.

Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus (Stand: 21. April 2021)
Weitergehende Maßnahmen des Gesundheitsamtes für den gesamten Landkreis Heidenheim

Weitere zu beachtende Maßnahmen finden Sie in der Corona-
Verordnung des Landes-Baden-Württemberg, gültig ab Montag, 
19. April 2021, unter https://www.baden-
wuerttemberg.de/de/bibliothek/corona-faq-sammlung/aktuelle-
corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/.

Kontaktbeschränkungen
Bei Veranstaltungen von Religions-, Glaubens- oder 
Weltanschauungsgemeinschaften in geschlossenen 
Räumlichkeiten müssen 10 qm pro Person vorgesehen werden.

Bei Veranstaltungen in Todesfällen, die im Freien stattfinden, 
sind maximal 50 Teilnehmende zulässig.

Betreuung
Für pädagogisches Personal und Zusatzkräfte in Horten, 
Kindertagesstätten und Schulkindergärten sowie Eltern und sonstige 
Personen, die die Kinder zu der Einrichtung bringen oder sie von 
dort abholen, besteht in den Einrichtungen (und dem dazugehörigen 
Außengelände) sowie im Umkreis von 50 Metern eine Pflicht zum 
Tragen medizinischer Masken. Keine Maskenpflicht besteht z. B. 
für die betreuten Kinder sowie Personen, die nach der CoronaVO 
befreit sind, und beim Konsum von Lebensmitteln. 

Körpernahe Dienstleistungen
Alle Dienstleistenden körpernaher Dienstleistungen haben zweimal 
wöchentlich einen negativen PCR-Test oder negativen Antigen-
Schnelltest nachzuweisen. Hinweis: Kundinnen und Kunden von 
Friseurbetrieben und Barbershops müssen entweder einen 
tagesaktuellen (statt wie bisher einen max. 24 Stunden 
zurückliegenden) negativen COVID-19-Schnelltest, eine 
Impfdokumentation oder den Nachweis einer bestätigten Infektion, 
die höchsten sechs Monate zurückliegt, vorlegen.

Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus (Stand: 21. April 2021)
Weitergehende Maßnahmen des Gesundheitsamtes für den gesamten Landkreis Heidenheim

Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-
virus (Stand: 21. April 2021)
Weitergehende Maßnahmen des Gesundheitsamtes 
für den gesamten Landkreis Heidenheim

Neu gefasste Corona-Verordnung des Landes 
Landratsamt Heidenheim nimmt Anpassungen der  
bisher im Landkreis geltenden Regelungen vor 
Das Land Baden-Württemberg verkündete am Wochenende 
eine Änderungsverordnung zur Corona-Verordnung (Corona-
VO), die seit Montag, 19. April 2021, gilt. Damit hat das Land 
geplante Regelungen des Bundes bereits vorab umgesetzt. 
Aufgrund des hohen Sieben-Tage-Inzidenzwertes im Land-
kreis Heidenheim waren viele Neuregelungen des Landes 
auf Basis von Allgemeinverfügungen des Landratsamtes je-
doch bereits vor Ort gültig. 
Durch die Neuregelungen des Landes waren Aufhebungen 
bzw. Anpassungen der bereits erlassenen Allgemeinverfü-
gungen des Landratsamtes erforderlich, damit die Maßnah-
men wie bisher stimmig ineinandergreifen. Viele der bereits 
geregelten Maßnahmen blieben bestehen, andere wurden 
angepasst. Aufgrund des immer noch sehr hohen Inzidenz-
wertes im Landkreis Heidenheim gelten weiterhin zusätzliche 
Maßnahmen, die durch die Allgemeinverfügungen des 
Landratsamtes geregelt sind. „Wir haben nach wie vor einen 

Inzidenzwert von über 200 aufzuweisen und müssen bei den 
Maßnahmen die örtlichen Verhältnisse und die Infektionslage 
weiterhin berücksichtigen“, so Landrat Peter Polta. Die All-
gemeinverfügung über ein Verweil- und Nutzungsverbot von 
Spielplätzen, Bolzplätzen und weitläufigen Außensportanla-
gen im Landkreis Heidenheim konnte jedoch ab Montag,  
19. April 2021, außer Kraft treten. „Da sich die Lage im Land-
kreis nicht weiter verschärft hat, wollen wir durch die Öff-
nung der Spielplätze auch den Familien und Kindern entge-
genkommen“, so Landrat Peter Polta. Er appelliert jedoch an 
die Bürgerinnen und Bürger trotz allem weiterhin achtsam zu 
sein und sich an die Abstands- und Hygieneregeln zu halten. 
Für die Schulen im Landkreis Heidenheim wird es weiterhin 
grundsätzlich keinen Präsenzunterricht geben. Ausnahmen 
gelten beispielsweise für Schülerinnen und Schüler, die im 
Schuljahr 2020/21 eine Abschlussprüfung ablegen sowie für 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 und 2 des 
allgemein bildenden Gymnasiums, des beruflichen Gymnasi-
ums und der Gemeinschaftsschule. Zudem bleiben Kinder-
tageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen bis auf ei-
ne Notbetreuung weiterhin grundsätzlich geschlossen. In 
diesem Zusammenhang gilt die Allgemeinverfügung des 
Landratsamtes Heidenheim vom 11. April 2021 über die Ver-
pflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in und 
im unmittelbaren Umfeld der Einrichtung fort. Die Masken-
pflicht gilt nicht für die betreuten Kinder.
Die aktuell im Landkreis Heidenheim geltenden Allgemein-
verfügungen sind unter https://www.info-corona-lrahdh.de/
startseite zu finden. 

Gemeindeputzete 2021 – Herzlichen Dank für 
Ihre Unterstützung
Etliche kleine und große Mitbürgerinnen und Mitbürger sind 
unserem Aufruf gefolgt und haben in den vergangenen bei-
den Wochen fleißig den Müll aufgesammelt, den andere 
rücksichtslose Zeitgenossen in unserer schönen Landschaft 
zurückgelassen haben.

Dafür möchte ich mich bei allen ganz herzlich bedanken!

Wir hoffen, im nächsten Jahr diese Veranstaltung wieder in 
gewohnter Weise durchführen zu können – dann auch mit 
dem verdienten Vesper zum Abschluss!

Unser Bild zeigt vier fleißige Helfer*innen (Elisabeth & 
Richard Keller sowie Franziska & Leopold Grünwald).

Hundekotbeutel 
3 Rollen à 20 Beutel für 1,50 €  
sind im KOMM-IN-CENTER erhältlich.
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Gemeinderat

Bekantmachung
zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates  
am Donnerstag, 29. April 2021 um 18:00 Uhr  
in der Güssenhalle der Gemeinde Hermaringen

Tagesordnung:

1. Bekanntgabe nicht-öffentlicher Beschlüsse

2. �Lebensgarten „Grüne Aue“ 
– �Vorstellung des zukunftsweisenden Gesundheitspro-

jekts durch die Ärzte- und Therapeutengruppe

3. ��Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes 
– Vorstellung der modifizierten Verkehrsplanung

4. �Sanierung/Optimierung der Kläranlage 
	– �Vergabe von Bauarbeiten für die Erneuerung des 

Klärschlammsystems
	 – Beschluss über die Erneuerung des Sandfangs

5. Sanierung/Optimierung der Abwasserpumpwerke
	 – Vergabe von Planungsleistungen

6. Neugestaltung Spielplatz Kupferschmied
	 – Vergabe der Bauarbeiten

7. Neubau Evangelischer Kindergarten „Konfetti“
	 – Vergabe der Bauarbeiten für den Außenbereich

8.	Baugesuche
	 8.1. Baugesuch Kaisheimstraße 31
	 8.2. Baugesuch Kirchstraße 6
	 8.3. Baugesuch Lerchenstraße 8
	 8.4. Baugesuch Kupferschmiedstraße 34
	 8.5. Baugesuch Magenaustraße 2

9.	Verschiedenes, Mitteilungen, Anfragen

Zum öffentlichen Teil der Sitzung sind Zuhörer  
herzlich eingeladen.

gez. Jürgen Mailänder
Bürgermeister

Freiwillige Feuerwehr

Freiwillige Feuerwehr  
Hermaringen

gegründet 1928

Übung Einsatzabteilung 
Nächsten Dienstag, 27.04.2021 um 20:00 Uhr trifft sich die 
Gruppe 1 der Einsatzabteilung im Feuerwehrhaus zur Übung.
Während der Übung gelten die bekannten Hygieneregeln.
 
Terminvorschau:
Dienstag, 27.04.2021 
20:00 Uhr: Übung Einsatzabteilung Gruppe 1 

Dienstag, 04.05.2021 
20:00 Uhr: Übung Einsatzabteilung Gruppe 2 

Dienstag, 11.05.2021 
20:00 Uhr: Übung Einsatzabteilung Gruppe 3 

Dienstag, 18.05.2021 
20:00 Uhr: Übung Einsatzabteilung Gruppe 4 

Glückwünsche

Wir gratulieren allen Mitbürgerinnen  
und Mitbürgern, die in dieser  
oder den nächsten Wochen ihren  
Geburtstag feiern können, namentlich:

	 am Dienstag, 27. April 
Frau Renate Kling, 
zum 70. Geburtstag.	

am Mittwoch, 28. April 
Herrn Heinrich Wawrzinek, 
zum 75. Geburtstag.

Für-Einander
Spenden
Im Rahmen unserer Osteraktion sind zahlreiche Spenden 
eingegangen, für die wir uns ganz herzlich bedanken.
Wir geben die Hoffnung nicht auf, diese Zuwendungen bald 
wieder für einen Ausflug einsetzen zu können.

Grundsätzlich sind die Impfungen durch die Hausärzte eine 
super Sache. Leider ist auch hier der Impfstoff knapp und 
die Warteschlange lang. Solange sich die Situation nicht ent-
spannt hat, bieten wir weiterhin Unterstützung bei der Ter-
minsuche an. Selbstverständlich begleiten wir Sie auf 
Wunsch auch zu den Impfterminen. Hier nochmals unsere 
Kontaktdaten:

Renate Graf, Tel. 4969
Ingrid Sommer, Tel. 4573
Ute Kölbel, Tel. 24551

Bitte halten Sie sich weiterhin an alle bekannten Vorsichts-
maßnahmen. Auch wenn man derer bereits müde ist, sind sie 
jetzt wichtiger als je zuvor. Die Zahlen zeigen, dass wir mitten 
in einer äußerst kritischen Situation sind.  
Bleiben Sie und Ihre Angehörigen gesund.

Ihr Team Für-Einander 

Kirchen
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Kirchengemeinde
Hermaringen

Kontakt: Evang. Pfarramt, Tel. 07322 5272, Fax 24143
Pfarrer Steffen Hägele · E-Mail: Steffen.Haegele@elkw.de
Pfarrbüro: E-Mail: Pfarramt.Hermaringen@elkw.de
Bürozeiten: Dienstag und Donnerstag, 08:30 – 12:00 Uhr
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage  
unter www.hermaringen-evangelisch.de.

Wochenspruch:
Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur;  

das Alte ist vergangen, siehe,
Neues ist geworden.                         

2.Korinther 5,17
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Sonntag, 25. April 2021 – Jubilate 
10:00 Uhr 	 Gottesdienst (mit Nachläuten) auf dem Platz vor 	
	 dem Gemeindehaus (Pfarrer Hägele),
	� das Opfer ist vom Oberkirchenrat für besondere 

gesamtkirchliche Aufgaben bestimmt.
 
Sonntag, 2. Mai 2021 – Kantate 
10:00 Uhr 	� Gottesdienst (mit Nachläuten)  
 	 (Prädikant Kurt Keller aus Hermaringen)

Achtung, Änderungen beim Gottesdienstbesuch ab dem 
18.04.2021: 
Liebe Schwestern und Brüder,
das Infektionsgeschehen in der Pandemie hat sich in unse-
rem Landkreis negativ entwickelt. Die Inzidenz ist noch im-
mer über der Marke von 200. Daher hat das Landratsamt 
nach geltender Rechtslage mit Wirkung vom 12. April 2021 
landkreisbezogene Maßnahmen und weitergehende Anord-
nungen erlassen, um Gefahr für Leib und Leben abzuwen-
den. Wirkungsvollste Maßnahme dabei ist die Reduktion von 
persönlichen Kontakten, bei denen der Erreger weitergege-
ben wird. Das wirkt sich insbesondere auf die Art und Weise, 
wie wir unser Gemeindeleben gestalten und auch den Got-
tesdienst als Mittelpunkt des Gemeindelebens feiern, aus.
Folgende Änderungen sind zu beachten – vorbehaltlich einer 
gänzlichen auch kurzfristigen Absage aller Präsenzgottes-
dienste:
– �im Grundsatz gelten bisherige Maßnahmen zu Abstand  

(2 m), Maskenpflicht KN95-/FFP2-/medizinische Maske 
durchgängig im Gottesdienst weiterhin.

– �Anmeldepflicht: Ohne vorherige Anmeldung über unsere 
Homepage/QR-Code ist eine Teilnahme am Gottesdienst 
bis auf Weiteres nicht mehr möglich.

– �die Gottesdienste finden ab sofort im Freien auf dem 
Platz vor dem Gemeindehaus statt. 

Des Weiteren möchten wir Sie informieren, dass wir kurzfris-
tig auf Änderungen reagieren müssen, Gottesdienste gege-
benenfalls entfallen oder über digitale Angebote mitgefeiert 
werden können. Dies kann dann wegen des frühen Redakti-
onsschlusses nicht über das Güssenblättle angekündigt 
werden. Stattdessen nutzen wir „das älteste christliche Infor-
mationsmittel“: das Glockengeläut wird 60 Minuten und  
30 Minuten vor Gottesdienstbeginn ankündigen, dass der 
Gottesdienst im Freien stattfindet. Wenn die Glocken nicht 
läuten, findet an diesem Sonntag kein Gottesdienst statt.  
Alternativ können Sie auch „das jüngste christliche  
Informationssystem“ nutzen und auf unserer Website  
https://www.hermaringen-evangelisch.de nachschauen,  
ob der Gottesdienst am Sonntag stattfindet.

Herzliche Grüße, Steffen Hägele
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Gemeindebücherei

im Evang. Gemeindehaus 
Die Bücherei für Alle 
Bücher für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
Die wöchentliche Öffnungszeit ist immer donnerstags
von 16:00 – 18:00 Uhr.

Liebe Gemeindeglieder,
die Bücherei öffnet wieder am Donnerstag, 29. April 2021 
in der Zeit von 16:00 – 18:00 Uhr. 

Damit wir weiterhin nicht gegen die Hygieneauflagen versto-
ßen, bitten wir alle Büchereibesucher um Einhaltung und Be-
achtung der Hygieneauflagen. Bitte betreten Sie das Ge-
meindehaus ausschließlich mit medizinischen oder mit 
FFP2-Masken. Wir werden Ihre Kontaktdaten erheben. Eine 
vorherige, telefonische Terminvereinbarung bei Familie 
Klein unter der Telefonnummer 7833 ist zwingend not-
wendig. An der weißen Pinnwand, am Seiteneingang des 
Gemeindehauses, sind die Regeln nochmals aufgeführt. 

Bitte bringen Sie ein bisschen Zeit mit. (Bitte informieren Sie 
Ich in jedem Fall über unsere Homepage, ob die Bücherei 
aufgrund der Pandemieentwicklung kurzfristig geschlossen 
ist.)
Des Weiteren können Sie Ihre bei uns ausgeliehenen 
Bücher und Medien in die vor der Gemeindehaustür 
stehenden Boxen zurückgeben. Es wäre schön, wenn Sie 
diese gebündelt und mit Namen versehen könnten.  
Vielen Dank vorab!

Wir hoffen, dass Sie uns trotz aller Einschränkungen treu 
bleiben und freuen uns auf Ihren Besuch!

Das Bücherei-Team
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Katholische Kirchengemeinde 
Maria Königin 
Hermaringen

Kath. Pfarramt Sontheim, Tel. 07325 922673, Fax 922674
E-Mail: MariaeHimmelfahrt.Sontheim@drs.de 
E-Mail: MariaKoenigin.Hermaringen@drs.de
Homepage: http://se-unteresbrenztal.drs.de
Bürozeiten: Mo., Mi., Fr. 09:00 – 11:00 Uhr, Mo. 14:00 – 17:00 Uhr 
Mesnerin: Christine Poehlke, Tel. 07322 22842

Wochenspruch:
Die Erde ist voll von der Huld des Herrn. Durch das Werk 

des Herrn wurden die Himmel geschaffen. Halleluja.

(PS 33,5-6)

Sonntag, 25. April 2021 – 4. Sonntag der Osterzeit 
L1: Apg 4,8-12  L2: 1 Joh 3,1-2  Ev: Joh 10,11-18 

Aktuell ist leider kein Gottesdienst-Besuch mehr möglich 
Da die Inzidenzzahlen seit mehreren Tagen im Landkreis hin-
tereinander über 200 liegen, dürfen wir keine öffentlichen 
Gottesdienste mehr feiern. Dies gilt so lange, bis die Inzi-
denzzahlen wieder stabil unter 200 liegen.
Wir weisen auf die Möglichkeit der Mitfeier von Gottesdiens-
ten in den öffentlich-rechtlichen und kirchlichen Sendern hin.
Weitere aktuelle Informationen erhalten Sie auf unserer 
Homepage.

Absage der Erstkommunionfeiern 
Aufgrund der steigenden Inzidenzzahlen der letzten Tage (in 
unserem Landkreis immer über 200/100 000 Einwohner), 
mussten wir die Erstkommunionfeier am Sonntag, den 25. 
April 2021 leider absagen. Mindestens 5 Tage muss die Inzi-
denzzahl unter 200 betragen, bevor wieder Gottesdienste in 
Präsenz gefeiert werden können, allerdings sind noch weite-
re Einschränkungen zu beachten, so dass wir alle 6 Erst-
kommunionfeiern in unserer Seelsorgeeinheit absagen 
mussten. Wann die Erstkommunionfeiern nachgeholt wer-
den, können wir Ihnen leider noch nicht mitteilen.

Renovierungsbeginn Kirche Maria Königin 
Nach der Planungsphase freuen wir uns, dass die Bau- 
arbeiten, trotz Corona-Pandemie, in den nächsten Tagen 
beginnen können.
Wir freuen uns sehr über Spenden für die Kirchenrenovierung: 
Sparkasse Heidenheim
IBAN DE18 6325 0030 0001 1521 91
BIC SOLADES1HDH
Bitte unter Verwendungszweck: Kirchenrenovierung angeben.

Pfarrbüro 
Sie erreichen uns weiterhin sehr gerne per E-Mail oder tele-
fonisch zu den üblichen Öffnungszeiten. Für einen persönli-
chen Besuch im Pfarrbüro melden Sie sich bitte an.
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Evangelische
Chrischona-Gemeinde

Hermaringen

Kontakte und Infos: Chrischona-Gemeinde, Schillerstr. 33, 
Sontheim; Tel. 07325 921735; Fax 07325 921736;  
Internet: www.chrischona-sontheim.de

Donnerstag, 22. April 2021  
19:30 Uhr 	� Gebetsgottesdienst im Gemeindezentrum 

Sontheim

Sonntag, 25. April 2021 
19:00 Uhr 	 Gottesdienst im Gemeindezentrum Sontheim
11:00 Uhr 	 Gottesdienst im Gemeindezentrum Sontheim

Donnerstag, 29. April 2021 
19:30 Uhr 	� Gebetsgottesdienst im Gemeindezentrum 

Sontheim

Wöchentlich gibt es eine neue Audio-Predigt auf unserer 
Homepage www.chrischona-sontheim.de unter Media.

Aktuelles

Die Begutachtung Teil 1
– Wenn der MDK ins Haus kommt   
Wer den ersten Schritt schon getan hat und bei der Pflege-
kasse einen Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad ge-
stellt hat, der holt schon bald die schriftliche Terminankündi-
gung eines Gutachters (MDK) aus seinem Briefkasten. Bei 
dieser Begutachtung sollte die Hauptpflegeperson dabei 
sein, auch wenn sie nicht im Haushalt lebt. Es wird festge-
stellt, wie selbstständig der Alltag gestaltet werden kann und 
wobei Hilfe benötigt wird. 
(Bei privat Versicherten erfolgt die Begutachtung durch die 
MEDICPROOF GmbH.)

Die Vorbereitung
Eine gute Vorbereitung auf den Begutachtungstermin lohnt 
sich auf jeden Fall. Durch die Bereitstellung aller Informatio-
nen wird die Zuteilung in den richtigen Pflegegrad erleich-
tert. 
· �Überlegen Sie vorab, was Ihnen im Alltag besondere 

Schwierigkeiten macht und wobei Sie Unterstützung benö-
tigen und wünschen.

· �Schreiben Sie über 1 bis 2 Tage alles auf, was mit Ihrer 
Pflege und Betreuung, mit Hilfen im Alltag zu tun hat.  
(Pflegetagebuch)

· �Falls Sie einen gesetzlichen Betreuer haben, informieren 
Sie ihn bitte über den Termin.

· �Legen Sie bitte – falls vorhanden – Berichte Ihres Hausarztes, 
von Fachärzten oder den Entlassungsbericht aus der Klinik 
bereit. Sollten Sie die Unterlagen nicht vorliegen haben, 
brauchen Sie diese jedoch nicht extra anfordern.

· �Bitte haben Sie Ihren aktuellen Medikamentenplan zur 
Hand.

· �Falls ein Pflegedienst zu Ihnen kommt, legen Sie auch die 
Pflegedokumentation bereit.

Die meisten älteren Menschen möchten keine Umstände 
machen. Das führt manchmal dazu, dass der/die Betroffene 
angibt, manche Dinge noch ganz gut selbst zu können. Aus 
Scham wird der Eindruck erweckt, dass eigentlich keine Hil-
fe benötigt wird. Darüber sollten die Beteiligten im Vorfeld 
sprechen oder sich beraten lassen. Oft führen fehlende In-
formationen und eine schlechte Vorbereitung auf den Be-
such des MDKs zu einer falschen Einstufung.

Muss ich mit der Entscheidung einverstanden sein?
Wenn Sie mit dem Bescheid der Pflegekasse nicht einver-
standen sind, können Sie innerhalb einer Frist von einem 
Monat nach Erhalt des Bescheides Widerspruch einlegen.

Lassen Sie sich von uns beraten!

Pflegestützpunkt des Landkreises Heidenheim:
Veronika Bruckner, Christel Krell
Telefon: 07321 321-2473 oder 07321 321-2424
E-Mail: pflegestuetzpunkt@landkreis-heidenheim.de		
Landratsamt, Felsenstraße 36, Gebäude A Zimmer A 015

ZOOM-Sprechstunden der PC-Gruppe des Ortssenio-
renrat/OSR Gerstetten

Nächstes Treffen, Dienstag, den 27.04.2021 um 15:00 Uhr 

Die ZOOM-Sprechstunden der PC-Gruppe sind mittlerweile 
sehr beliebt und werden gerne nachgefragt und gut besucht. 
Das spornt die Verantwortlichen der PC-Gruppe an, weitere 
neue Angebote zu präsentieren. 

Themen des nächsten Treffens sind der Umgang mit „Skype“ 
(Kommunikationstool für kostenlose Anrufe und Chats) sowie  
„Impftermine online buchen“.

Bei Interesse ist eine Anmeldung für den 27.04.2021, 15:00 
Uhr bis Samstag, 24.04.2021 unter anmelden@pcgruppe.de 
erforderlich. Die Zugangsdaten zum kostenlosen Treffen 
werden per E-Mail mitgeteilt. Bereits ab 14:30 Uhr kann man 
sich in den virtuellen Warteraum einloggen.

Die PC-Gruppe freut sich auf alle Bekannten und neuinteres-
sierte Menschen. 

Neue Tagespflegepersonen  
qualifiziert
Der Kindertagespflegeverein gratuliert acht Tagespflegeper-
sonen im Landkreis Heidenheim zum erfolgreichen Abschluss 
ihrer Grundqualifizierung, die aufgrund der Coronasituation 
komplett online abgehalten wurde. Obwohl die Kurse nicht in 
Präsenz stattfinden konnten, sind die Teilnehmenden zu einer 
tollen Gruppe zusammengewachsen und haben den Unter-
richt mit anregenden Diskussionen, Fragen und Ideen berei-
chert. Die Tagesmütter und -väter aus Heidenheim, Her- 
brechtingen, Hermaringen und Sontheim haben 160 
Unterrichtseinheiten zu pädagogischen, rechtlichen und 
wirtschaftlichen Themen absolviert. Mit einer Abschlussar-
beit und einem darauf aufbauenden Kolloquium, das durch 
zwei Sozialpädagoginnen abgenommen wurde, haben die 
Teilnehmenden ihr gewonnenes Wissen zur Entwicklung, 
Förderung und Betreuung von Kindern unter Beweis gestellt. 
Der Verein wünscht den Absolventen und Absolventinnen 
viel Freude bei der Kinderbetreuung!

Ein neuer Qualifizierungskurs für angehende Kindertages-
pflegepersonen startet am 4. Mai 2021. Nähere Informatio-
nen erhalten Sie beim Verein unter Tel. 07321 924808 oder
info@kindertagespflege-heidenheim.de.

Redaktionsschluss für das Güssenblättle 
ist Dienstag, 12:00 Uhr. 

Bitte unbedingt einhalten!
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Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
einen

Verwaltungsfachangestellten  
(m/w/d) in Teilzeit (50 %)
für
· die Sachbearbeitung im Standesamt
· �die Sachbearbeitung von Wahlen und Bürgerentscheiden
· �die Vertretung im Fachbereich Bürgerservice 

(Einwohnermeldewesen) und im Büro des Bürgermeis-
ters sowie im KOMM-IN-CENTER

Sie bieten:
· �eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Ver-

waltungsfachangestellten (m/w/d) oder eine vergleichba-
re Qualifikation

· �den erfolgreich abgeschlossenen Lehrgang zum Stan-
desbeamten (m/w/d) oder die Bereitschaft, diesen zu ab-
solvieren

· �Teamfähigkeit, ein freundliches Auftreten und Freude am 
Umgang mit Bürgern

Wir bieten:
· �einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit einem Arbeitsum-

fang von 50 % in EG 6
· ein vielseitiges und interessantes Aufgabengebiet
· ein angenehmes Arbeitsklima 
· flexible Arbeitszeit im Rahmen der Dienstvereinbarung

Bitte richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis spätes-
tens 21.05.2021 an die Gemeinde Hermaringen, Karlstra-
ße 12, 89568 Hermaringen oder gerne auch per E-Mail: 
jasmin.rettenberger@hermaringen.de.

Für Fragen steht Ihnen Frau Rettenberger unter der  
Telefonnummer 07322 9547-24 gerne zur Verfügung.

Danksagung
Es tut weh, 
einen geliebten Menschen zu verlieren, 
aber es ist tröstlich zu erfahren, 
wie viel Liebe, Freundschaft und 
Achtung ihm entgegengebracht wurde.

 

Maria Jannaccone
 
Herzlichen Dank 
allen, die sich mit uns verbunden fühlen 
und ihre Trauer und Anteilnahme 
in so liebevoller und persönlicher Weise 
zum Ausdruck gebracht haben.

Die Kinder mit Familien

Fragen Sie uns!

07321 344-6841
ksk-heidenheim.de/win*Allein verbindliche Grundlage für den 

Erwerb von Deka Investmentfonds 
sind die Wesentlichen Anlegerinfor-
mationen, die jeweiligen Verkaufspro-
spekte und die jeweiligen Berichte, 
die Sie in deutscher Sprache bei uns 
oder von der DekaBank, 60625 Frank-
furt und unter www.deka.de erhalten.

Investmentfonds unterliegen 
Wertschwankungen.

Steffen Grelka

Justin Vanessa Nalepa

WIN
WeltInvest 
Nachhaltigkeit*

Gemeinsam
ein Gewinn 

für die Region.

Der nachhaltige 
Investmentfonds 

Ihrer 
Kreissparkasse 

Heidenheim.

 

Beim Landratsamt Heidenheim sind zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt folgende 
Arbeitsplätze zu besetzen: 
 
 

 

 

Ihr Profil: 

 abgeschlossene Ausbildung als Straßenwärter (m/w/d) oder 
eine vergleichbare Qualifikation in einem technischen Beruf 

 Einsatzbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein und 
Teamfähigkeit 

 Führerschein der Klasse CE ist von Vorteil 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis zum 07.05.2021
über unser Onlineportal oder schriftlich über den 
Straßenmeister. 

Weitere Informationen sind auf unserer Homepage 
www.landkreis-heidenheim.de unter der Kategorie 
Stellenangebote zu finden.  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Straßenwärter (m/w/d) 

Anzeigenteil
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